
Einleitungstext zur 011 FNP-Änderung

Der  Plananlaß  für  die  11.  Änderung  des  Flächennutzungsplanes  und  den
Bebauungsplan BL Nr. 270 „Am Lechenicher Weg“ ist die notwendige Verlagerung
des bestehenden Sportplatzes aus der Ortslage an den Siedlungsrand. 

Durch dieses Planerfordernis wird beabsichtigt, die heutige Sportplatzfläche mit
einer  dem Bedarf  angepaßten Wohnbauflächenerweiterung zu einer sinnvollen
Arrondierung des süd-östlichen Ortsrandes von Blatzheim darstellen.

Außerdem ist die Verlagerung der sportiven Freilandnutzungen angrenzend an die
künftige Wohnbebauung zum Ortsrand hin vorgesehen.


